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RS OGH 1952/3/20 Ds96/51
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.03.1952

Norm

DSt 1872 §2 G

Rechtssatz

Die mißbräuchliche Inanspruchnahme österreichischer Gerichte, die Anführung tatsachenwidriger Klagsangaben, um

eine inländische Gerichtsbarkeit zu erschleichen, bildet eine Berufsp7ichtenverletzung und eine Beeinträchtigung von

Ehre und Ansehen des Standes.
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